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ZuteMgenz -Blatt.
Mr . ? § . Dienstag den 4 . September R83A»

Aufforderung zur Theilnahme
(Schluß .)

Dritter Abschitt.
Von d e m V e r h ä l t n i s se zwischen derWürttembe r
gischen Sparkasse und ihren  T h e i ln e h m e r n.

Art . 7.
Durch die Annahme der Gelder von Seite der An¬

stalt erlangen diejenigen , ans deren Namen dieselben ein¬
gelegt werden , daS Recht , Die Erstattung dcS gleiche » Be¬
trags , und bis dahin seine Verzinsung von der Anstalt
zu verlangen.

Art . 8.
Die Einlagen von Sparanstalten und Vereinen

(Art . 4 ) werden in den Büchern der Wüttlembergischen
Sparkasse nur auf den Mimen des Vereins oder dessen
KassierS im Ganzen eingetragen , und es tritt die Spar¬
kasse nur mit dem Vereine als solchem , nicht mit den ein¬
zelnen Einlegern und Mitgliedern in ein Rechtsverhältnis

Tie Württeinbergische Sparkasse hastet auch für die
Gelder solcher Sparvereine nur , soweit sie ihr wirklich
übergeben , d. h. wenn sie von ihrem Hauplkassier ( Art , 27)
oder von einem ihrer BezirkSagcnten ( Art . 32 ) in Em¬
pfang genommen , und so lange sie von diesem nicht wie¬
der ausgefolgt sind , nicht aber , während sie sich in den
Händen des SparvercinskassierS befinden»

Art . 9,
Zum dießsälligcn Anerkenntnisse werden über die ein¬

gelegten Gelder Scheine aus den Namen deS betreffenden
TheilnehmerS ( Art . 7 und 8 ) nach gedruckten Formularen
ausgestellt , welche die jeweiligen MonalSvorsteher ( Art , 24)
und der Kassier ( Art . 27 ) unterzeichnen , und welche bei
jeder späteren Einlage für denselben Theilnehmer wieder
vorzulegen sind , um letztere , so lange eö der Raum gestat¬
tet, darauf nachtrage » zu können.

Art . 10.
Die Zinse , welche die Anstalt vergütet , sangen in

der Regel je mit dem ersten Tage des nächsten Monats
nach der Einlage zu laufen an . Der Zinsfuß wird un¬
ter Rücksichtnahme aus einen angemessenen Reservefonds
von Zeit zu Zeit im Verhältiuß zu dem im Verkehr über¬
haupt gewöhnlichen Zinsfüße und zu dem Ertrage , den
hienach die Anstalt selbst aus ihren VermögenStheilen be¬
zieht , mit Genehmigung Seiner Königlichen Ma¬
jestät (Art . 1 ) besonders festgesetzt. Ist ein JahreszinS
verfallen , so steht eö , wenn nichts anderes von dem Ein-

an - er allgemeinen Spar - Kasse.
legenden schon bei der Einlage bestimmt wurde , bei dem
Theilnehmer , ob er ihn sich bezahlen lassen wolle oder
nicht . Wird ein JahreSzius nicht erhoben , so wird er
von dein Zeitpunkte an , wo der Rückstand einen oder meh¬
rere Gulven beträgt , zum Kapital geschlagen , und gleich
diesem verzinst . Eine Ausnahme hievon findet in soweit
statt , als die Einlage » gleich Anfangs oder im Laufe eines
Jahres die Summe von Einhundert Gulden übersteigen
(Art . 6 ) . AuS diesem Mehrbeträge lauft der ZinS zwar
vom Tage der Einlage an ; >r steht jedoch um einen je
nach dem Ermessen der Verwaltungsbehörde von Zeit zn
Zeit festzusetzenden Betrag niedriger , als der gewöhnliche
Zinsfuß , und trägt , wenn er auch unerhoben bleibt , nicht
wieder Zinse.

Art . 11.
Jede Einlage kann , wenn nicht gleich Anfangs vom

Einleger etwas anderes festgesetzt wurde , aus Verlangen,
und so weit eS die baaren Mittel der Kasse erlauben , so¬
gleich , außerdem innerhalb 4 Wochen ganz oder theilwcise
zurückgezogen werden . Wird nur ein Theil zurückge-
nommen , so muß dieser immer auf ganze Gulden sich
belaufe ».

Mit jeder Hauptsumme wird auch der daraus noch
schuldige ZinS ( Art . 10 ) berichtigt.

Art . 12.
Hört bei demjenigen , dem eine Einlage angehört,

die Eigenschaft auf , die ihn zur Theilnahme an der An¬
stalt berechtigte ( Art . 2 , 3 und 4 ) ober geht er mit
Tod ab , so wird , wenn gleich die bei der Einlegung des
Geldes bestimmte Zeit noch nicht abgelaufen sein sollte
(Art . 10 und 11 ), Hauptsumme und ZinS nach vor¬
heriger vierwöchiger Aufkündigung von Seite der Anstalt
abgezahlt . Wird übrigens das Geld , von der eingetrete¬
nen Veränderung an gerechnet , nicht binnen eines Viertel¬
jahrs aus der Sparkasse zurückgezogen , so hört von da an
jede fernere ZinSreichung auf . Sollte die Entdeckung ge¬
macht werden , daß der Name einer Peson , welche zur
Theilnahme an der Anstalt berechtigt gewesen wäre , von
einem dritten Nichtberechtigten mißbraucht worden sei, um
die Annahme einer Einlage zu bewirken , oder daß über¬
haupt ein Einleger durch falsche Angaben Gelder bei der
Sparkasse anzulegen gewußt habe , so wird die Haupt¬
summe alsbald , jedoch ohne alle ZinSreichung und unter
Zurückforderung , beziehungsweise Abrechnung der bereits
bezahlten Zinse zurückbezahlt.



Art . 13.
Außerdem hat die Anstalt das Recht der Zurückzah¬

lung der Hauptsumme nebst Zinsen , wenn eine Aenderung
der Statuten beschlossen wird , und der betreffende Theil --
nehmer auf erlassene öffentliche Bekanntmachung stch gegen
die Aenderung erklärt , oder wenn wegen außerordentlicher
Ereignisse die ganze Anstalt aufgelöst werden müßte
(Art . 41 ) .

Art . 14.
Die Zahlungen geschehen , wenn nicht sogleich bei der

Einlage eine dießfällige Beschränkung beigcfügt wurde,
an Denjenigen , auf dessen Namen die Scheine lauten , be¬
ziehungsweise den , der sich als dessen Bevollmächtigten
zur Zahlungserhebung auoweiSt ; ferner wenn der Eigen-
thümer gestorben sein sollte , an seine Erben ; und , wenn
die Forderungen als ErecutionSmittel gebraucht werden,
an die ereguirende Obrigkeit.

Da der Vorzeiger eines Sparkaffenscheins als der
Eigenthümer desselben vermuthet wird , so kann , wenn ge¬
gen Rückgabe des ächten Scheins an den unberechtigten
Besitzer desselben unter unverdächtigen Umständen von der
Kaffe oder von dem aufgestellten Agenten derselben Zah¬
lung geleistet wird , falls dem Kassier oder Agenten hiebei
keine Verschuldung nachgewiesen werden kann , die Kasse
von dem wahren Forderungsberechtigten nicht mehr in
Anspruch genommen werden.

Sobald die Kasse Anzeige erhält , daß ein Sparkassen¬
schein aus dem Besitze des Berechtigten gekommen ist, darf
sie an den Vorzeiger des Scheins keine Zahlung mehr
leisten , bis er den rechtlichen Besitz vollständig nachgewie¬
sen hat.

Jeder Einleger hat für die gute Verwahrung seines
Sparkassenscheins alle Sorge zu tragen , und sobald ihm
derselbe wegkommt , sogleich die Sparkasse oder den näch¬
sten Agenten zur Anzeige an die Sparkasse in Kenntniß
zu setzen. Auch werden die Einleger in solchen Fällen be¬
lehrt werden , was sie in Beziehung auf die Amortisation
der verlorenen Sparkassenscheine und die Ausstellung neuer
zu thun haben.

Eine Uebertragung der Sparkassenscheine auf Dritte
ist nicht zuläßig , ebensowenig die Bestellung als Fauste
Pfand , eS wäre denn , daß letztere zum Behuf einer Dienst¬
kaution geschähe . Wird nichtsdestoweniger eine Abtretung
entdeckt , so hört die Zinsschulvigkeit der Anstalt vom Tage
der Abtretung an auf.

Ist die Einlage auf einen falschen Namen geschehen,
so erfolgt die Zahlung ohne Ausreichung ( Art . 12 ) an
Denjenigen ', der vor dem Gerichte als wahrer Eigenthü¬
mer des eingelegten Geldes erkannt worden ist.

Vierter Abschnitt.
Von der Verwaltung der Würrtembergischen

Sparkasse.
1. V on den Vorstehern.

Art . 15.
Die Verwaltung der Anstalt ist einem Collegium von

sechSzehn in Stuttgart wohnenden Vorstehern aus verschie¬
denen Ständen übertragen , welche sich freiwillig und un-
entgeldlich diesem Geschäfte unterziehen.

Eine Vermehrung dieser Zahl in Folge größerer
Ausdehnung der Kasse bleibt Vorbehalten.

Art . 16.
Die einzelnen Vorsteher werden je aus drei , mit ihrer

Zustimmung von den übrigen Vorstehern vorgeschlagenen
tüchtigen und rechtschaffenen Männern von S e i ner M a-
jestät dem Könige (Art . 1) ernannt.

Art . 17.
Ohne erhebliche Gründe und ohne Genehmigung

Seiner Majestät des Königs  kann eine einmal
angenommene Vorsteherstelle nicht wieder niedergelegt werden.

Art . 18.
Die Entlassung eines Vorstehers von seiner Stelle

wider seinen Willen kann nur auf den collegialischen An
trag der übrigen Vorsteher von Seiner Majestät  de »,
Könige  verfügt werden , wenn derselbe entweder , mehr-
maliger Erinnerungen ungeachtet , seine Obliegenheiten als
Vorsteher vernachlässigt , oder sich solcher Handlungen schul¬
dig gemacht hat , die den Verlust des öffentlichen Vertrauens
zu Folge haben.

Art . 19.
Dieser collegialische Antrag setzt zwar , um gültig zu

sein , keine vorherige gerichtliche Untersuchung , wohl aber
die Mittheilung der Gründe an den Angeschuldiglen un¬
ter der Aufforderung , sich binnen vierzehen Tagen darü¬
ber zu erklären , den Abfluß dieser Frist und die Einstim¬
migkeit von wenigstens neun Vorstehern bei dem hierauf
gefaßten Beschlüsse voraus.

Art . 20.
Die sämmtlichen Vorsteher wählen aus ihrer Mitte

je auf ein Jahr ( vom I . Juli bis zum nächsten 30 . Juni)
einen Collegial - Vorstand (erster Vorsteher ) .

Art . 21.
Zur Beschlußnahme deS VorsteherkollegiumS ( Art . 15)

eignen sich alle Gegenstände , welche auf die Verhältnisse
der Sparkasse im Allgemeinen sich beziehen , die Aufstellung
von Verwaltungs - Grundsätzen und überhaupt alle Gegen¬
stände von besonderer Wichtigkeit , welche nach den in der
Instruktion zur Vollziehung der Grundbestimmungen dieß-
fallS gegebenen näheren Bestimmungen oder im einzelnen
Falle nach dem Ermessen des ersten Vorstehers ( Art . 20)
oder der Verwaltungs -Commission ( Art . 23 ) vor daS Ge-
samml -Collegium zu bringen sind.

Art . 22.
Zur Gültigkeit eines Beschlusses des Vorsteher -Colle¬

giums ist die Anwesenheit von wenigstens neun , und wenn
eS sich von der Entlassung eines Vorstehers handelt
(Art . 18 ) , von zehn Vorstehern , einschließlich deS Vor¬
sitzenden , erforderlich.

Die Beschlüsse werden nach der Stimmenmehrheit
gefaßt ; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Art . 23.
Zur Besorgung der lausenden Geschäfte , mit Aus¬

nahme der den MonatS -Vorstehern ( Art . 24 ) zugewiesenen
Verrichtungen wird eine Verwaltun gs , Commis¬
sion  bestellt , welche , unter dem Vorsitze des ersten Vor¬
stehers , aus drei , gleichzeitig mir dem ersten Vorsteher
und für die gleiche Zeitdauer (Art . 20 ) aus der Mitte
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der sämmtlichen übrigen Vorsteher mittelst schriftlicher
Abstimmung zu wählenden Mitgliedern besteht.

In Verhinderungsfällen der ordentlichen Mitglieder
treten die übrigen Vorsteher , welchen jederzeit die Einsicht
der Protokolle freisteht , in einer zum Voraus zu bestim¬
menden Reihenfolge ein.

Die Beschlüsse der Verwaltungs . Commissivn werden
nach Stimmenmehrheit gefaßt . Bel Stimmengleichheit
entscheidet der erste Vorsteher ( Art . 20 ) , wenn er nicht
vorzieht , den Gegenstand der Entscheidung deS Gesammt-
CollegiumS (Art . 21 ) zu unterstellen . Letzteres steht ihm
auch zu , wenn er bei einem Mehrheitsbeschlüsse der Com»
missionSmitglieder Bedenken findet.

Art . 24.

Die übrigen zwölf Vorsteher wechseln in Abtheilungen
von je zweien von Monat zu Monat in der Besorgung
der auf die Einlagen sich beziehenden Geschäfte ab.

Die Ablheilungen der Monats - Vorsteher  wer¬
den je auf das nächstfolgende halbe Jahr in den Mona¬
ten Juni und Dezember durch das Loos bestimmt.

Können die jeweiligen MouatS -Vorsteher über einen
ihnen vorliegenden Gegenstand sich nicht vereinigen , so
haben sie denselben in der VerwaltungS - Commission,
(Art . 23 ) zur Verhandlung zu bringen.

S. Vom Verwaltunqs - Consulenten.
Art . 25.

Zur Eintreibung verfallener Zinse , Zieler und son¬
stiger Ansstände , zur Begutachtung der Darlehensgesuche
und Jnformativscheiue , zur Prüfung der Pfandscheine und
sonstigen Schuldurkuuden , zur Unterstützung des ersten
Vorstehers ( Art . 20 ) und zur Veralhung des Vorsteher-
CollegiumS ( Art . 21 ) , der VerwaltungS - Commission
(Art . 23 ) und der Monats -Vorsteher ( Art . 24 ) in Vcr-
waltungssachen und rechtlichen Angelegenheiten , sowie zur
Ausfertigung ihrer Beschlüsse wird ein Verwaltungs -Con-
sulent von dem Vorsteher - Collegium in widerruflicher
Weise ernannt.

Derselbe ist ständiger Referent mit berathcnder Stimme
in dem Vorsteher - Collegium ( Art . 21 ) , in der Verwal-
tuiigS - Commissio » ( Art . 23 ) und in den Monatsvorsteher-
Ausschüssen ( Arr . 24 ), wofern nicht im einzelnen Falle ein
anderer Referent von dem ersten Vorsteher bestellt wird.
Auch hat er die Vorsteher in der Ausübung der Kaffen-
Controle zu unterstützen.

Art . 26.
Sein Gehalt wird von de» Vorstehern festgesetzt ; seine

Entlassung kann nur durch Beschluß des Vorsteher - Colle¬
giums (Art . 22 ) erfolgen.

3. Vom Kassier .'
Art . 27.

Für die nächste Verwaltung und Verrechnung der
Einnahmen und Ausgaben der Anstalt ist ein Kassier auf¬
gestellt , der von den Vorstehern vorgeschlagen und von
Seiner Majestät dem Könige (Art . 1) ernannt
wird.

Art . 23.
Derselbe kann zu den Sitzungen des Vorsteher -Colle¬

gium ö ( Art . 15 , 21 und 22 ) , der VerwaltungS - Commission

(Art . 23 ) und der MonatS -Dorsteher ( Art . 24 ) mit be-
rächender Stimme zugezogen werden.

Art . 29.
Sein Gehalt , sowie die von ihm zu leistende Caution

wird von den Vorstehern nach Maaßgabe deS UmfangS
der Verwaltung festgesetzt. Für den Fall künftiger unver¬
schuldeter Dienstuntüchtigkeit wird dem Kassier , und eben¬
so nach seinem Tode der Hinterbliebenen Wittwe und den
unerzogenen Kindern eine verhältnißmäßige Unterstützung
aus der Sparkasse in Aussicht gestellt.

Art . 30.

Seine Entlassung kann auf den Antrag der Vorsteher
nur durch Einschließung Seiner Majestät deS Kö-
nigS  erfolgen.

4, Bon den Kasse - Gehülfeir.
Art . 31.

Zur Unterstützung des Kassiers werden je nach dein
Erfordernis ) deS Dienstes einer oder mehrere entlaßbare
Kasse -Gehülfen aufgestellt , die nach Vernehmung deS Kas¬
siers von dem Vorsteher -Collegium ernannt , von dem ersten
Vorsteher verpflichtet und von der Anstalt nach dem Um¬
fang ihrer Bemühungen belohnt werden . Denselben wird
nach mehrjähriger befriedigender Dienstleistung mit Rück¬
sicht auf ihre Geschäftstüchtigkeit und den Umfang der
ihnen obliegenden Geschäfte verhältnißmäßige Aufbesserung
ihrer Gehalte in Aussicht gestellt.

3 Von den Kasse - Agenten.
Art . 32.

Zu Erleichterung des Verkehrs zwischen den nicht
in Stuttgart befindlichen Einlegern und dem Kassier wird
von der Centralleitung des Wohlthätigkeits -Vereins dafür
gesorgt , daß in jeder Oberamtsftadt ein zuverlässiger und
vermöglicher Mann als Agent ausgestellt werde , um einer¬
seits von den Amtsangehöngen die Einlagen zu empfangen
und an den Kassier gelangen zu lassen , andererseits auf
erhaltenen Auftrag des Kassiers den Theilhabern der An¬
stalt Zahlungen zu leisten.

Als Ersatz für alle Auslagen , namentlich für Schreib¬
materialien , Siegellack , Bindfaden und Postgebühren rc.
wird den Agenten für je 100 fl., welche sie an die Kasse
einliefern , sowie für je 100 fl , welche sie auf Anweisung
des Kassiers an die Einleger bezahlen , eine verhälknißmä-
ßige Gebühr auSgesetzt , wogegen ihnen jeder Gebührenbe¬
zug von den Theilhabern der Anstalt sowohl bei Einlagen,
als bei Heimzahlungen untersagt ist , und die Einlagen
sammt den daraus erwachsenen Zinsen den Theilhabern
ohne irgend einen Abzug zurückzuzahlen sind.

6. Vom Sekr etär . r
Art . 33.

Die Verrichtungen des Sekretärs bei dem Vorsteher.
Collegium (Art . 21 und 22 ) und bei der VerwaltungS-
Commission ( Art . 23 ) hat der Verwaltungs - Consulent
(Art . 25 ) zu übernehmen.

7. Vom Revldentev.
Art . 34.

Zu Prüfung der Rechnungen der Anstalt bedienen
sich die Vorsteher eines besonders hiefür von ihnen , un¬
ter Mitwirkung der Centralleitung deS WolthätigkeitS-

. * ^
- - > '



Vereins (Art . 36 ) ernannten rechnungsverständigen Revi-
deuten, der für dieses Geschäft eine angemessene Belohnung
von der Anstalt bezieht, übrigens zu jeder Zeit seines Auf¬
trags wieder enthoben werden kann.

8. Vom Nufwärter.
Art . 35.

Als Aufwärter sowohl für die Vorsteher , als für den
Kassier wird ein rechtlicher Mann durch Beschluß des
Vorsteher -CollegiumS gegen eine verhältmßmäßige Beloh¬
nung in die Dienste der Anstalt genommen . Derselbe
kann , wie jeder andere niedere Diener , wieder entlassen
werden.

Fünfter Abschnitt.
Von der Controlc der Verwaltung der Würt-

teinbergis ch en Sparkasse.
Art . 30.

Die Centralleitung des Wohlthätigkeitt - Vereinö con-
trolirt die Verwaltung der Anstall durch drei von Sei¬
ner Majestät dem Könige  aus ihrer Mitte er¬
nannte Commissarien.

Art . 37.
Dieselben nehmen zu dem Ende Theil an der Durch¬

sicht und Abhör der Rechnungen , und überzeugen sich in
bestimmten Zeitabschnitten von dem Dasein der geeigneten
Urkunden über das Eigenthum der Anstalt , sowie durch

unvermnthcte Kassei,Visitationen von der geordneten Kaffen-
und RechnungS -Führnng.

Art . 38.
Sollten zwischen ihnen und den Vorstehern abwei¬

chende Ansichten über einen Gegenstand vorwalken , so un¬
terliegt er der Entscheidung Seiner Königliche»
Majestät (Art . 1) .

Art . 39.
Die Ergebnisse ihrer Untersuchung (Art . 37 und 38) ,

sowie alle Beschlüsse der Vorsteher , welche einer Entschlie¬
ßung Seiner Konialichen Majestät  bedürfen
(Art . 10 , 16 , 17 , 18, 28 und 30 ) , werben durch die
Centralleitung Höchst-Denselben vorgetragen.

Art . 40.
Der Stand der Verwaltung wird alljährlich von der

Centralleitung durch die öffentlichen Blatter zur allgemei¬
nen Kenntniß gebracht.

Sechster Abschnitt.
Auflösung der Sparkasse.

Art . 41.
Sollte im Verlauf der Zeit durch unvorhergesehene

Umstände die Auslösung der Anstalt eintretcn (Art . 13),
so soll der vorhandene Äermvgens -Ueberschuß als bleibende
Stiftung zum Besten der ärmeren Volksklassen (Art . 1, 2
und 3) erhalten werden.

Oberamt Nagold.
Die Ortsvorsteher werden beauftragt , die letzt abgehörte SriftungSrcchnung ohne Beilagen mit umgehen,

dem Boten  einzusenden.
Nagold,  den 1 . September 1855 . Königs . Oberamt . Wiebbekink.
Die Ortsvorsteher werden angewiesen , die RechnungS -RevisionS - und Abhörsporteln pro 1853/54 unfehlbar mit

nächstem Boten einzusenden.
Nagold,  den 1. September 1855 . Konigl . Oberamt . Wiebbekink.

Ijj Friedrichsthal.
Eichenholzgesuch.

Die Unterzeichnete Stelle sucht
32 Stücke Rabanne von Eichenholz
's, " stark , 16 Stücke 9 ' 3 " und
16 Stücke 7 ' 8" lang zu kaufen.
Die Stücke müssen durchaus kantig,
ohne weißeö Holz und ganz gesund
sein.

Liefcrnngslustige belieben sich bis
16trn September zu wenden an die

K . H ütt e nv e rwal  t ung.

Frucht - Preise.
Nagold,  1 . September 1855.

Alter ' Dinkel 9 — 8 48 8 36
Neuer Dinkel 8 48 8 35 8 —
Haber . . 6 36 6 1 5 48
Gerste . . 12 12 12 6 12 —
Bohnen p.Sri . 2«D2 2 8 2 6
Waizcu . . - 2 33 -

Verkauf 122 Schfl . 1 Sri.
Verkaufssumme 1068 fl. 14 kr.

Altenstaig,  29 . August 1855.
per Schfl . fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Alter Dinkel 8 48 8 37 8 6
Neuer Dinkel 9 — 8 50 8 33
Kernen . . -- 22 — - -
Haber . . 6 16 6 — 5 30
Gerste . . 13 12 13 — 12 36
Bohnen . . —> — 16 - — -
Mühlfrucht. 14 12 14 — - -
Roggen . . — 17 30 - —

Tübinge n, 31. August 1855.
per Schfl. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Dinkel . . 9 30 9 6 8 48
Haber . . 5 58 5 48 5 34

Sulz,  25 . August 1855
per Sri. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

Waizcu . . 2 54 — — 2 33
Kernen . . 2 36 — — 2 30
Gerste . . — —. — 1 24
Haber . . — — >»l an« — 34
RepS . . — — — —> 3 20

Heilbronn,  29 . August 855.
Kernen . . 23 18 22 66 22 12

fl. kr. fl. kr. fl. kr.
Gerste . . 13 24 12 44 12 —
Haber . . 6 42 6 20 5 36

Brod - Ls Fleischpreise.
Nagold. Menstaia.

4 Psd . Kernenbrod 17 kr. 17 kr.
4 Psd . Schwarzbrot ) 15 kr. 15 kr.
1 Weck schwer 5 Lth. 5 Lth.
1 Psd . Ochsenfleisch 10 kr. 10 kr.
,/ „ Rindfleisch 9 „ 9 „
kt „ Hammelfleisch 9 „ - „

» Kalbfleisch 7 „ 7
,t „ Schwei'nefl.ab.10 „ 11 u

. „ „ ilnabgz. 12 „ 13 „
Tübing  ejn:

8 Psd . Kernenbrod . . . 36 kr.
1 Weck schwer 4 ' 7 Loth — Q.

F r e u d e n sta d t:
4 Psd . Kernenbrod . . . 17 kr.
1 Weck schwer 5 Loth 2 Q.

Calw:
4 Psd . Kernenbrod . . . 19 kr.
1 Weck schwer 4 '/ - Loth.

Veraichvoetllche Redaktion: Hölzle.  Druck der G. s a ise  r 'scheii Buchhandlungm Nag old.
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